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Zukunftswerkstatt für das Recht der Energiewende

• Auf Rechtsfragen der Energiewende spezialisiertes, gemeinnütziges Forschungsinstitut.
• Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die energie- und klimapolitischen Ziele zu 

erreichen? 
• Eigene Projekte, Aufträge der öffentlichen Hand, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Vorträge.



www.stiftung-umweltenergierecht.de

HINTERGRUND: FLÄCHENMANGEL; 
RECHTSUNSICHERHEIT UND 
KOMPLEXITÄT VON KONZENTRATIONS-
PLANUNGEN
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Hintergrund
• Mangel an planerisch ausgewiesenen und geeigneten Flächen

für die Windenergienutzung im Verhältnis zu Ausbauzielen
des EEG; mittelfristig gehen Flächenverfügbarkeit und 
Flächenbedarf noch weiter auseinander

• Aufwand für Konzentrationszonenplanungen sehr hoch, da 
gesamtes Plangebiet sehr detailliert untersucht werden muss 
(sog. „gesamträumliches Planungskonzept“)

• Flächenausweisungen mittels sog. Konzentrationszonen
planungen i. S. v. § 35 III 3 BauGB vielfach nicht gerichtsfest

➢ Ausweisung zusätzlicher Flächen durch isolierte Positivplanung auf 
Bebauungsplanebene als Lösung?
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WAS BEDEUTET „AUSWEISUNG 
ZUSÄTZLICHER FLÄCHEN“? 
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Anwendungsbereich der „Ausweisung zusätzlicher Flächen“

• „Zusätzlich“ = neben bestehenden („bestandskräftigen“) 
Konzentrationszonenplanungen, die fortbestehen sollen

• „Ausweisung“ = Überplanung des bisherigen Ausschlussbereichs durch 
Änderung der Flächennutzungsplanung und Festsetzung von Sondergebieten 
für die Windenergie in einem Bebauungsplan als isolierte Positivplanung

➢ Voraussetzung: abschließende Steuerung der Windenergie ist kommunaler 
Ebene zugewiesen; ansonsten Entgegenstehen § 1 IV BauGB

Abschließende Steuerung auf 
Raumordnungsebene

Abschließende Steuerung auf 
kommunaler Ebene

HE, (teils) NI, SH, MV, BB, ST, SN, TH; 
(noch) NRW

BW, SL, RP, (teils) NI (künftig) NW, 
Sonderfall BY
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ERFORDERNIS EINER ERNEUTEN 
GESAMTABWÄGUNG BEI DER 
AUSWEISUNG ZUSÄTZLICHER FLÄCHEN?
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Zulässigkeit des Verzichts auf erneute Gesamtabwägung? (I)

• Nur soweit Verzicht auf erneute Gesamtabwägung möglich, stellt Weg 
über isolierte Positivplanung Alternative dar

• Zulässigkeit des Verzichts nach § 249 I BauGB?
– Wortlaut nach nicht einschlägig; vermuteter Wille des Gesetzgebers hat 

nur unvollkommenen Ausdruck gefunden
– Soweit in Literatur und Rspr. angeführt, wird § 249 I BauGB zumeist allein 

deklaratorische Bedeutung zugewiesen
➢ Verzicht auf erneute Gesamtabwägung allein auf Grundlage von § 249 I 

BauGB ist Zweifeln ausgesetzt und hat auch in Praxis nicht zum Ende der 
Diskussion geführt 
➢ Literatur teils gegen jede Ausnahme von Gesamtabwägung, teils dafür, aber mit 

unterschiedlichen Grenzen
➢ Rspr. bislang durch Entscheidungen von OVG Münster und OVG Lüneburg 

geprägt
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Zulässigkeit des Verzichts auf erneute Gesamtabwägung? (II)
• Zulässigkeit aufgrund Grundlage von Erwägungen zu den Anforderungen an Planungen nach 

§ 35 III 3 BauGB:

Zulässigkeit des Verzichts im Grundsatz Unzulässigkeit des Verzichts

• Gesamtabwägung insbes. mit Blick auf 
Planungsergebnis begründet, d. h. Erfüllung des 
Substanzgebots steht im Vordergrund

➢ Substanzgebot kein Optimierungsgebot, deshalb 
schrittweises Vorgehen aus Konzentrationsplanung 
und folgender Bebauungsplanung zulässig

➢ Widerspruch zwischen ursprünglichem Plankonzept 
und zusätzlichen Ausweisungen entsteht nicht

• Gesamtabwägung nicht nur mit Blick auf 
Substanzgebot, sondern mit Blick auf konkretes 
Mischungsverhältnis  von Positiv- und Negativflächen 
begründet

➢ Jede Ausweisung zusätzlicher Flächen verändert 
konkretes Mischungsverhältnis

▪ Konsequenz: Jede Erweiterung der Flächenkulisse 
bringt ganz erheblichen Planungsaufwand mit sich

• Bewertung: Zulässigkeit grundsätzlich gegeben. Andernfalls würde das „gesamträumliche 
Planungskonzept“ zum Selbstzweck stilisiert. Rspr. hat besondere Anforderungen an 
Ausschlussplanungen  jedoch insbesondere zum Schutz betroffener Eigentümerrechte entwickelt. 
Diese sind bei zusätzlicher Ausweisung von Flächen aber nicht im selben Maße betroffen. Wirkungen 
des § 35 III 3 BauGB hier gerade nicht beabsichtigt
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Grenzen des Verzichts auf eine erneute Gesamtabwägung (I)

• Beschränkung auf die Ausweisung „zusätzlicher“ Flächen
– Vorhandene Ausschlusswirkung i. S. v. § 35 III 3 BauGB darf nur 

dadurch beeinträchtigt werden, dass sie durch Positivausweisungen 
zurückgedrängt wird 
o Vorhandene Konzentrationsflächen werden erweitert (+)
o Weitere Konzentrationsflächen werden geschaffen (+)
o Ausweisung neuer Flächen wird mit Streichung vorhandener Flächen 

verbunden (-)
o Bei insgesamt größerer Windenergieausbeute verkleinert sich Fläche 

für Windenergie (-)

– Nachweis, dass Planvorbehalt nicht ausgeübt wird, in Dokumentation 
deutlich machen



www.stiftung-umweltenergierecht.de12

Grenzen des Verzichts auf eine erneute Gesamtabwägung (II)

• Notwendige Berücksichtigung des vorhandenen Plankonzepts, da zwar 
nicht die strengeren Anforderungen gem. § 35 III 3 BauGB gelten, 
gleichwohl aber Flächennutzungsplan städtebauliches Gesamtkonzept 
für das Gemeindegebiet darstellen muss

• Abzuleitende Grenzen aus Anknüpfung an bisheriges Plankonzept:
– Ausweisung weiterer Flächen die schon bislang Potenzialflächen waren (+)

– Ausweisung von Flächen, die bislang harte Tabuzonen waren (-/+)

– Ausweisung von Flächen, die bislang weiche Tabuzonen waren (+)

– Vorliegen eines konzeptionell nicht bereits überholten Gesamtkonzepts, 
auf das aufgesetzt wird (so zuletzt OVG Lüneburg, 12 KN 182/17) 
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FAZIT
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Fazit

• Anforderungen an die Ausweisung zusätzlicher Flächen für die 
Windenergie nicht abschließend geklärt

• § 249 Abs. 1 BauGB hat keine rechtssichere Lösung gebracht

• Zulässigkeit des Verzichts auf eine erneute Gesamtabwägung 
in einzelnen Urteilen anerkannt, umstritten bleiben aber die 
Grenzen des Verzichts – Rechtsprechung willkommen!
– Grad der Anknüpfung an das vorangehende gesamträumliche 

Planungskonzept und

– Anforderungen an das vorangehende Planungskonzept selbst

müssen noch geklärt werden
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